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Anhang 1 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des AVBN  
 
 
Auszug aus dem Wasserrechtsgesetz 1959 in der Fassung des BGBI 74/1997 

 
Dieser Auszug hat rein informativen Charakter, und kann sich mit der gültigen Rechtslage ändern. Da es sich bei 
den Pflichten des Abschlusswerbers im Sinne des § 32b WRG 1959 meist um eine Bringschuld handelt, wird 
empfohlen, periodisch den aktuellen Stand des Gesetzes zu erfragen. Dies kann zum Beispiel im Internet unter 
der Homepage des Bundeskanzleramtes www.ris.bka.gv.at erfolgen. 
 
§ 32b 
 

(1) Wer Einleitungen in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlage eines anderen vornimmt, hat 
die gemäß § 33b Abs.3 vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft erlassenen 
Emissionsbegrenzungen einzuhalten 1). Abweichungen von diesen Anforderungen können vom 
Kanalisationsunternehmen zugelassen werden, soweit diese sein bewilligtes Maß der 
Wasserbenutzung einhält. Einleitungen bedürfen der Zustimmung des Kanalisationsunternehmens. 

 
(2) Wer mit Zustimmung des Kanalisationsunternehmens Abwasser, dessen Beschaffenheit nicht nur 

geringfügig von der des häuslichen abweicht, in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisation einbringt, 
hat vor Beginn der Ableitung dem Kanalisationsunternehmen die einzubringenden Stoffe, die Frachten, 
die Abwassermenge sowie andere Einleitungs- und Überwachungsgegebenheiten mitzuteilen. Eine 
wasserrechtliche Bewilligung ist nicht erforderlich. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft kann durch Verordnung jene erforderlichen Daten festlegen, die eine 
Mitteilung an das Kanalisationsunternehmen zu beinhalten hat.  

 
(3) Der Indirekteinleiter hat dem Kanalisationsunternehmen in Abständen von längstens zwei Jahren einen 

Nachweis über die Beschaffenheit der Abwässer durch einen Befugten zu erbringen. Das 
Kanalisationsunternehmen bleibt dafür verantwortlich, dass seine wasserrechtliche Bewilligung zur 
Einbringung in den Vorfluter nicht überschritten wird. 

 
(4) Das Kanalisationsunternehmen hat ein Verzeichnis der gemäß Abs. 2 mitgeteilten Einleiter zu führen 

und dieses in jährlichen Intervallen zu aktualisieren. Darüber ist der Wasserrechtsbehörde zu berichten. 
Den Inhalt und die Häufigkeit dieser Berichte hat der Bundesminister für Land- und Forstwirschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung festzulegen. 

 
(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat durch Verordnung 

jene Herkunftsbereiche für Abwasser sowie Mengenschwellen festzulegen für die auf Grund ihrer 
Gefährlichkeit, des Abwasseranfalles oder auf Grund gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen ein 
Verfahren (§ 114) erforderlich ist. In dieser Verordnung ist auch eine Meldeverpflichtung an das 
Kanalisationsunternehmen im Sinne des Abs. 2 festzulegen.  

 
(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann ferner durch 

Verordnung nähere Festlegungen über die Überwachung der Emissionsbegrenzungen für Einleitungen 
gemäß Abs. 1 und 5 treffen.  

 
 
Art.II Abs.5 der Übergangsbestimmungen 
 
Eine zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 32b bereits bestehende wasserrechtliche Indirektienleiterbewilligung 
bleibt jedenfalls bis zum Inkrafttreten einer Verordnung gemäß § 32b Abs.5 aufrecht und gilt ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung, sofern darin eine Bewilligungspflicht für diesen Abwasserherkunftsbereich festgelegt wird, als 
Bewilligung nach § 32b. In diesen Bescheiden festgelegte Überwachungshäufigkeiten bleiben unberührt 
Sanierungsverpflichtungen gemäß § 33c werden ebenfalls nicht berührt. Bestehende wasserrechtliche 
Indirekteinleiterbewilligungen, für die nach einer Verordnung gemäß § 33b Abs.5 keine Bewilligungspflicht 
vorgesehen ist, erlöschen mit Inkrafttreten dieser Verordnung. Die §§ 27 und 29 finden in diesen Fällen keine 
Anwendung. Sofern noch keine Mitteilung im Sinne des § 32b Abs.2 an das Kanalisationsunternehmen erfolgt 
ist, hat der Indirekteinleitungsberechtigte dieser Verpflichtung innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten einer 
Verordnung nachzukommen. 
 
 
1) Allgemeine Abwasseremissionsverordnung und branchenspezifische Abwasseremissionsverordnungen 

 


